
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch die

Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

AfJ e.V. Kinder- und Jugendhilfe Bremen,
Außer der Schleifmühle 55 - 61, 28203 Bremen

- im Folgenden Einrichtungsträger genannt -

wird folgende
Vereinbarung nach S 78b SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen, die der Einrichtungsträger in der vollstatio-

naön Heilpädagogischen/ Therapeutischen Wohngruppe, Diedrich'Wilkens'Straße 36,

28309 Bremen,lüi Kinder- und Jugendliche bzw. deren Personensorgeberechtigte erbringt,

die einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung gemäß SS 27, 34 oder auf Eingliederungshilfe ge-

mäß S 35 a SGB Vlll haben.

2. Leistung

2.1. Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers entspricht dem rahmenvertraglich festge-

legten Leistungsängebotstyp Nr, 3 Heimerziehung / heilpädagogisch / therapeutische Wohn-

gr-uppe. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualittit der Leistung ist der beigefügten Leis-

iungsbeschreibung zu entnehmen (Anlage 1). Die Personalausstattung in Anzahl und Ein-

gruipierung begründet sich..aus dem Berechnungsbogen (Anlage 2) und ist Gegenstand der

teistungsväreinbarung. lm Übrigen gelten die Regelungen des Landesrahmenvertrages nach

S 78 f SGB Vlll vom 1 5.11.2001 in der jeweils aktuellsten Fassung.

2.2. Die Leistungen werden nach Maßgabe der allgemein anerkannten Fachstandärds und

ordnungsrechtlicher Bestimmungen, sowie der der Entgeltbemessung zugrunde liegenden

personöll"n Ausstattung, und unter Beachtung der in der Betriebserlaubnis genannten (Ne-

ben)bedingungen, erbrächt. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und

dürfen Oai tMäß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine

bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist.

2.3. Die Wohngruppe verfügt über eine Kapazität von 8 Plätzen. Aufgenommen werden in der

Regel Jugendlühe und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab dem 15. Lebensjahr'

2.3. Der Einrichtungsträger darf für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Ju-

gendhilfe keine Peison 
-beschäftigen 

oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat

iach den SS 171 , 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a,.182 bis 184f , 225, 232 bis 233a, 234, 235

oder 230 Jös Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der

Einstellung oder Värmittlung und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) von

den betrortenen Personen ein Führungszeugnis nach $ 30 Absatz 5 und S 30a Absatz 1 des

Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Unbeschadet dessen hat der Einrichtungsträ-

ger unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen



Seite - 2 - zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die stationäre Heilpädagogisch/ Therapeutisclie Wohngruppe
Diedrich-Wilkens-Straße 36, 28309 Bremen für die Zeit ab 01.02.2024

' eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur
Strafverfolgung eingeleitet worden sind.

2.4. Nach g 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung
für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte
das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei

der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen
und / oder das zuständige Jugendamt unverzüglich zu informieren.

3. Vergütungsvereinbarung

3.1. Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2wird folgende Vergütung für den Vereinba-
rungszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01 .2025 pro Leistungsempfänger und Leistungstag

vereinbart:

3.2. Zur Abgeltung der Leistungen nach Zitter 2 wird folgende Vergütung für die Vereinba-
rungszeit ab 01 .02.2025 pro Leistungsempfänger und Leistungstag vereinbart:

3.3 Mit der o.g. Vergütung sind alle beiwirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-

, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergü-
tung sind den beigefügten Berechnungsbögen (Anlage 2 und Anlage 3) zu entnehmen.

Vergütung für das Regelleistungsangebot 225,11€

Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen 9,48 €

Gesamtvergütung
pro Leistungsemptanger und Leistungstag

233,59 €

Freihaltegeld pro Leistungsempfänger und Leistungstag
(siehe hierzu $ 13 Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll vom
15.11.2001)

90% vom Gesamt-
entgelt

Vergütung für das Regelleistungsangebot 229,83 €

Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen 6,46 €

Gesamtvergütung
pro Leistungsempfänger und Leistungstag

236,29 C

Freihaltegeld pro Leistungsempfänger und Leistungstag
(siehe hierzu $ 13 Landesrahmenvertrag nach S 78 f SGB Vlll vom

15.11.2001)

90% vom Gesamt-
entgelt
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' 3.4 Das o.g. Entgelt kann nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenzusicherung des zu-

ständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Prüfu ngsverei nbarung, Qualitätsentwicklung und Doku mentation

4.1. Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Anga-

ben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach $ I des Landesrahmenvertra-
ges SGB Vttt getten ebenfalls für dieses Leistungsangebot. Somit erfolgt auch die Berichter-

itattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung (Berichtsras-

ter) voir 13.0t2009. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe je-

weils alle zwei Jahre - bis zum 31.03. des Kalenderjahres (hier: 2026) - vorzulegen und gehen

gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssiche-

rung bezüglich der Dokumentation und Selbstevaluation ein.

4.2. Zukünftige rahmenvertragliche Regelungen zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im

Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sind

zu berücksichtigen.

5. Verei nbaru ngszeitraum

5.1. Diese Vereinbarung gilt ab dem 01. Februar 2024 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

21 Monaten (mind. gt.bktoOer 2025) auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriflichen kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindestlaufzeit.

Die Vergütungsvereinbaiung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Be-

standteiie deiVereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt wer-

den.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmun-

gen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch

äine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt.

lm übrigen gelten die Vorschriften der SS 53. ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2. lm übrigen gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001 und die

RahmenverÄinbarung zur Qualitätsentwicklung nach S 78b Abs. 1. Nr.3 SGB Vlll i.V.m. $ 8
Landesrahmenvertrag SGB Vlll vom 13.03.2009.

6.3. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landäsmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten

und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu

vergüten.

6.4. Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des neuen Tarifvertrages TV-L resp. TV-

L S Sozial- und Erziehungsdienst in der aktuellen Fassung und verpflichtet sich, alle Kompo-

nenten, die zu einer Vergütungssteigerung bei den Mitarbeitenden führt, an diese in vollen

Umfang weiterzugeben. Der Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach

den Anforderungen des Trägers der Kinder- und Jugendhilfe nachzuweisen.

6.5 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorlie-

gen der gesetzlicÄen Voraulsetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG

i-m elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröf-

fentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.
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' 6.6. Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

Geschlossen: Bremen, April 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag

Anlaqen
nr1tage 1: Leistungsangebotstyp Nr. 3 - Heimerziehung / heilpädagogisch / therapeutische

Wohngruppe

Anlage 2: Kalkulationsschem a vrm Berechnungszeitraum 01.02.2024 - 31 .01 .2Q25

Anlage 3: Kalkulationsschema zur Berechnungszeit ab 01'02.2025


